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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.12.2017

§ 9

Abgaben in gleichbleibender Höhe

 

(1) Soweit aufgrund von Abgabenvorschriften dem Abgabep3ichtigen eine Abgabe in jährlich gleichbleibender Höhe

vorzuschreiben ist, darf die Abgabenbehörde im Interesse der Zweckmäßigkeit der Erhebung der Abgabe bei der

erstmaligen Festsetzung der Abgabe im Abgabenbescheid festlegen, dass diese Festsetzung auch für die folgenden

Jahre gilt. Dieser Bescheid ist als Abgaben-Dauerbescheid zu bezeichnen. Bei einer Änderung der Voraussetzungen für

die Festsetzung, bei Erlöschen des Abgabenanspruchs oder auf Antrag des Abgabep3ichtigen ist ein neuer

Abgabenbescheid zu erlassen.

 

(2) Der Abgabenanspruch entsteht, soweit in den Abgabenvorschriften nicht anderes bestimmt ist, mit dem Beginn des

Kalenderjahres, für das die Abgabe eingehoben werden soll.

 

(3) Für die Fälligkeit der Abgabe sind die Abgabenvorschriften maßgebend.
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